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Thema dieser Ausgabe

Gewerbliche Tätigkeit eines Sportlers und Zurechnung von Zahlungen der Sportförderung
(BFH, Urt. v. 15.12.2021 – Az. X R 19/19)

____________________________________

Steht eine – an sich nicht steuerbare – sportliche Betä-
tigung mit ihrer gewerblichen Vermarktung im Rahmen 
von Sponsorenverträgen in einem untrennbaren Sach-
zusammenhang, bilden beide Tätigkeiten einen einheit-
lichen Gewerbebetrieb, so dass auch die Sporttätigkeit 
von der Steuerpflicht erfasst wird.

Liegt ein einheitlicher Gewerbebetrieb als Sportler vor, 
stellen finanzielle Unterstützungsmaßnahmen der 
Sportförderung aufgrund des weiten Verständnisses 
des Veranlassungsbegriffs Betriebseinnahmen dar.

Hintergrund

Der Einkommensteuer unterliegen Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb. Eine selbständige nachhaltige Betäti-
gung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unter-
nommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, 
wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- 
und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien 
Berufs noch als eine andere selbständige Arbeit anzu-
sehen ist.

Der Bundesfinanzhof hatte nun mit Urteil vom 
15.12.2021 (Az. X R 19/19) zu entscheiden, ob die 

Zahlungen der Sportförderung zu gewerblichen 
Einkünften eines Sportler zählen.

Maßgeblicher Gesetzestext

Die für die Entscheidung des BFH maßgeblichen ge-
setzlichen Regelung sind § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 15 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1, § 12 Nr. 1 und § 22 
Nr. 1 Satz 1 EStG. Diese lauten wie folgt:

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG]

Der Einkommensteuer unterliegen

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22,

die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten 
Einkommensteuerpflicht oder als inländische Einkünfte 
während seiner beschränkten Einkommensteuerpflicht 
erzielt.

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 EStG

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind

1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen.
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(2) Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit 
der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird 
und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die 
Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forst-
wirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch 
als eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist.

§ 12 Nr. 1 EStG

Soweit in § 10 Absatz 1 Nummer 2 bis 5, 7 und 9 sowie 
Absatz 1a Nummer 1, den §§ 10a, 10b und den §§ 33 
bis 33b nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei 
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte abgezogen werden

1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für 
den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewende-
ten Beträge. Dazu gehören auch die Aufwendungen für 
die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich 
bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder 
der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen;

§ 22 Nr. 1 Satz 1 EStG

Sonstige Einkünfte sind

1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie 
nicht zu den in § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören;

Urteil des Bundesgerichtshofs

Sein Urteil vom 15.12.2021 fasst der Bundesfinanzhof 
in der Pressemitteilung Nr. 35/22 vom 8.9.2022 wie 
folgt zusammen: 

„Mit Urteil vom 15.12.2021 – X R 19/19 hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Zahlungen 
der Stiftung Deutsche Sporthilfe an einen 
Leistungssportler gewerbliche Einnahmen darstellen 
können.

Im Streitfall war der Kläger als erfolgreicher Sportler 
Mitglied einer Sportfördergruppe und nahm an (inter-) 
nationalen Meisterschaften teil. Im Rahmen seines 
Gewerbebetriebs als "Sportler" erfasste er die 
Einnahmen aus seinen Sponsorenverträgen, von denen 
er die konkreten Aufwendungen im Zusammenhang mit 
seiner Sporttätigkeit in Abzug brachte. Die ihm von der 

Stiftung Deutsche Sporthilfe (S) gewährten Leistungen 
(Kader-Förderung, Prämien für Platzierungen bei den 
Olympischen Spielen) sah er hingegen als sonstige 
Einkünfte an, denen er ohne weitere Nachweise 
Werbungskosten in gleicher Höhe gegenüberstellte.

Das Finanzamt erfasste auch die Zahlungen der S als 
Einnahmen des klägerischen Gewerbebetriebs, ohne 
jedoch die zusätzlich geltend gemachten 
Werbungskosten anzuerkennen. Die hiergegen 
gerichtete Klage wies das Finanzgericht ab. Der BFH 
bestätigte die Vorentscheidung.

Auch die Leistungen der Sportförderung seien durch 
den Gewerbebetrieb des Klägers als Sportler 
veranlasst worden. Zwar sei eine sportliche Betätigung 
im Ausgangspunkt dem nicht einkommensteuerbaren 
Bereich zuzurechnen. Sie stehe aber im Streitfall in 
einem untrennbaren Sachzusammenhang mit der 
gewerblichen Vermarktung dieser Sporttätigkeit im 
Rahmen von Sponsorenverträgen, da sich die 
kostenintensive Betätigung als Spitzensportler und der 
Abschluss substantieller Ausrüster- und 
Sponsorenverträge wechselseitig bedingten. Beide 
Tätigkeiten bildeten einen einheitlichen 
Gewerbebetrieb. Diesem Gewerbebetrieb seien auch 
die Zahlungen der S als betrieblich veranlasste 
Einnahmen zuzurechnen. Sie wiesen den 
erforderlichen wirtschaftlichen Bezug zur betrieblichen 
Tätigkeit als Sportler auf. Die Zuwendungen seien 
nämlich im Hinblick auf besondere sportliche 
Leistungen des Klägers erbracht worden und von 
dessen Leistungsniveau und der Teilnahme an 
nationalen und internationalen Wettkämpfen abhängig 
gewesen. Da die konkreten sportbedingten 
Aufwendungen bereits im Rahmen des 
Gewerbebetriebs steuerlich berücksichtigt worden 
seien, komme ein weiterer Ansatz von 
Betriebsausgaben auch in pauschaler Form nicht mehr 
in Betracht.“

Vorinstanz

Vorinstanz war das Finanzgericht Thüringen, dessen 
Urteil vom 20.3.2019 (Az. 3 K 273/17) mit Revision 
angegriffen worden war.
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Fazit

Grundsätzlich ist eine sportliche Betätigung für 
einkommensteuerzwecke irrelevant, da sie sich in der 
privaten Sphäre des Sportlers abspielt, nicht in der 
Sphäre der Einkünfteerzielung. Daher können auch 
Kosten nicht einkommensteuermindernd 
Berücksichtigung finden (§ 12 Nr. 1 EStG).

Fließen dem Sportler aber Einnahmen aus 
Sponsorenverträgen zu, liegt einen gewerbliche 
Einnahmen vor. Dies gilt unabhängig davon, ob der 
Sportler noch einen Beruf ausübt und ob er als „Profi“ 
bezeichnet werden kann. Liegen gewerbliche Einkünfte 
vor, sind auch steuerpflichtige Zahlungen der Stiftung 

Deutsche Sporthilfe als Betriebseinnahmen des 
einheitlichen Gewerbebetriebs des Sportlers zu 
erfassen.

Diese Rechtsprechung ist für den Sportler nicht nur 
nahteilig. Kosten für die Sportausübung können so 
steuermindernd berücksichtigt werden.

4.10.2022

Dr. Johannes Stehr
Rechtsanwalt Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
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